Kooperationsvertrag 2011
„Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“


kooperationsvertrag 

Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen im Rahmen des Programms

Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen
Kooperationspartner sind:

1. Schule:      , Adresse:      , vertreten durch      (Schulleitung)

2. Träger:  FORMTEXT 

     , Adresse:  FORMTEXT 

     , vertreten durch       (Trägerleitung)
Mitwirkende sind:

1. Schulverwaltung, vertreten durch      
2. Jugendverwaltung, vertreten durch      
Präambel

Das Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“ ist eine intensive und systematische Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für die Entwicklung und den Schulerfolg aller Schüler/innen. Aufgrund des steigenden Anteils von Schüler/innen mit Unterstützungsbedarf an allen Schulformen geht es um die Weiterent​wicklung von Bildungsangeboten und -formen vor allem für benachteiligte Schüler/innen. Dazu gehören u.a. Hilfen zur Bewältigung schulischer Anforderungen, beim Übergang in wei​terführende Schulen und zur Erlangung der Ausbildungsreife. Mit dem Programm wird mehr Bildungsgerechtigkeit verwirklicht. Zur Umsetzung des Programms werden über Zuwen​dungsmittel Sozialarbeiter/innen auf Basis von Kooperationsvereinbarungen zwischen Schulen und Trägern der freien Jugendhilfe beschäftigt. Die Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft der Schule (Tandempartner/in) und die gemeinsame Teilnahme an Fortbildungen ist verpflichtend im Kooperationsvertrag geregelt.

§ 1 Ziel

(1) Dieser Kooperationsvertrag regelt die Rahmenbedingungen zur Planung, Durchführung und Weiterentwicklung der Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen.
(2) Die Zielsetzungen dieses Vertrages entsprechen den schul- und jugendhilferechtlichen Regelungen (SchulG, SGB VIII und AG KJHG).
§ 2 Grundsätze und Inhalte
(1) Beide Vertragspartner legen in einer gemeinsamen Konzeption die pädagogischen und or​ganisatorischen Aufgaben fest.
(2) Der Vertragspartner       (Name des Trägers) leistet auf dieser Basis der gemeinsamen Konzeption und entsprechend den im Vertrag festgelegten Zielen, Aufgaben und Pflichten im Rahmen des Bildungs- und Betreuungsauftrages der Schule die sozialpädagogische Förderung und Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Die Konzeption wird auf der Grundlage regelmä​ßig stattfindender Steuerungs- und Auswertungsgespräche zwischen Schulleitung, beteiligten Lehrkräften, beteiligten Erzieher/innen der ergänzenden Förderung und Betreuung und den sozialpädagogischen Mitarbeitern/innen des Trägers bedarfsgerecht weiterentwickelt. Ein/e Vertreter/in des Jugendamtes und der Schulaufsicht sind zu den Auswertungsgesprächen einzuladen, um die Beteiligung der Mitwirkenden an der bedarfsgerechten Weiterentwicklung zu gewährleisten. 

(3) Die Vertragspartner verpflichten sich zur vertrauensvollen Zusammenarbeit. Schulleitung, Lehrkräfte, Erzieher/innen und die sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen des Trägers informie​ren sich gegenseitig über alle Belange, die zur Umsetzung des Konzepts wichtig sind.

(4) Die Konzeption in der jeweils aktuellen Fassung ist unverzichtbarer Bestandteil des Vertrages. Für den aktuellen Förderzeitraum nach § 10 des Kooperationsvertrages wird zwischen Schule und Träger hinsichtlich der konkreten Ziele, der Aufgaben und der Pflichten Folgendes vereinbart:

	     

	     

	     


§ 3 Raumnutzung
Die Schule stellt mit Zustimmung des Schulträgers den sozialpädagogischen Mitarbeitern/innen des Trägers die zur Umsetzung der Konzeption notwendigen Räume kostenfrei zur Verfügung. Die Schule und der Träger sollen im Einvernehmen mit dem Schulträger hierzu ein Raumnutzungskonzept vereinbaren.
§ 4 Sachkosten
Die Schule stellt im Rahmen ihrer Möglichkeiten den Mitarbeiter/innen des Trägers notwen​dige Sachmittel (Telefon, Computer mit Internetzugang, Verbrauchsmittel etc.) zur Verfü​gung.
§ 5 Personal
Der Träger gewährleistet, dass für die Umsetzung der Konzeption persönlich und fachlich geeignetes Personal (Sozialarbeiter/in oder Sozialpädagoge/in) eingesetzt wird. Die Regelungen in § 72 a SGB VIII sind dabei zu beachten.
(1) Von der Schule werden Lehrer/innen als direkte Ansprech- und Kooperationspartner/innen (Tandemlehrer/innen) für die Umsetzung der Jugendsozialarbeit benannt. Die Tandemlehrer/innen fungieren als Multiplikatoren.
(2) Im Grundschulbereich sollen Erzieher/innen aus der ergänzenden Förderung und Betreu​ung als weitere Ansprech- und Kooperationspartner/innen für die Umsetzung der Jugendsozi​alarbeit benannt werden.

(3) Die sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen des Trägers, die an der Umsetzung der Konzeption beteiligten schuli​schen Lehrkräfte und nach Möglichkeit auch die an den Schulen tätigen Erzieher/innen sind zu verpflichten, an den programminternen Fortbildungen (Regionale Fortbildung/SFBB) teilzunehmen.
(4) Bei der Wahrnehmung der Dienst- und Aufsichtspflicht über seine Mitarbeiter/innen (Arbeits​zeit, Urlaub, Fortbildung) wird der Träger die schulischen Belange berücksichtigen und im Rahmen seiner Weisungsbefugnis gegenüber seinen Mitarbeitern/innen gewährleisten, dass nicht gegen geltende Vorschriften und Anordnungen der Schulaufsichtsbehörden oder Beschlüsse der schulischen Mitwirkungsgremien verstoßen wird. Unberührt davon bleibt das Hausrecht des Schulleiters. Über den Einsatz und Arbeitsablauf der Jugendsozialarbeit vor Ort stellen Trägerleitung und Schulleitung Einvernehmen her. 
§ 6 Finanzierung
Die Finanzierung der Leistung richtet sich in Form von Zuwendungsverträgen nach der LHO und – soweit zutreffend – den Förderrichtlinien des ESF.

§ 7 Unfallversicherung
Die Umsetzung der Konzeption findet im Verantwortungsbereich der Schule statt und ist in den Schulbetrieb integriert. 

Um die notwendige Aufsicht über die Schüler/innen auch bei der Durchführung von Veranstaltungen in den Ferienzeiten sicherzustellen und den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung zu gewährleisten, müssen grundsätzlich folgende Punkte zwischen Schule und Träger geregelt werden:
· Die geplante Veranstaltung wird genau definiert (Bezeichnung, Datum, Anzahl der Schüler/innen, Bezeichnung des Inhalts, ggf. durch Beifügung des Programms in der Anlage).

· Die Schulleiterin oder der Schulleiter erklärt, dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine schulische Veranstaltung handelt.

· Die Schule dokumentiert vor Beginn der Veranstaltung, welche Schüler/innen ihrer Schule teilnehmen. Sie holt das Einverständnis der Erziehungsberechtigten zu der Teilnahme der Schüler/innen an der Veranstaltung ein.
· Die Schule überträgt die Aufsicht für die Veranstaltung an den Träger (Nummer 2 Absatz 3 der AV-Aufsicht), der Träger gewährleistet eine altersangemessene Beaufsichtigung und Anleitung der Schüler/innen und stellt die Einhaltung der gesetzlichen Schutzbestimmungen, insbesondere der Schutzbestimmungen für Jugendliche und der Unfallverhütungsvorschriften sicher. Dies beinhaltet eine Information über die möglichen Unfall- und Gesundheitsgefahren in den jeweiligen Räumlichkeiten, sofern es sich nicht um schuleigene Räume handelt.

· Der Träger erstellt eine Liste der teilnehmenden Schüler/innen mit Name, Telefonnummer, Schule und dokumentiert deren Anwesenheit.

Geschieht während der Veranstaltung ein Unfall, so teilt der Träger der Schule unverzüglich Zeit, Ort und Hergang des Unfalls mit und fügt dieser Mitteilung eine Kopie des Kooperationsvertrages und der gemeinsamen Veranstaltungskonzeption bei. Die Erstattung der Unfallanzeige an die Unfallkasse Berlin erfolgt durch die Schule.
§ 8 Datenschutz
Der Träger anerkennt die datenschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß § 35 SGB I, §§ 61-65 SGB VIII, §§ 67, 67a, 69, 73, 78a SGB X und § 203 StGB. Er wird insbesondere die von ihm an der Durchführung der Konzeption beteiligten Personen entsprechend verpflichten und den Schutz der personenbezogenen Daten gewährleisten.
§ 9 Anwendungsvorschrift

Das Regelwerk des Kinder- und Jugendschutzes findet Anwendung. 

Bei der Einstellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und der Beschäftigung von Honorarkräften ist bezogen auf die Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen entsprechend den Regelungen, wie sie für die Jugendämter des Landes Berlin empfohlen werden, zu verfahren; auf die Jugend-Rundschreiben Nr. 2/2010 und Nr. 34/2006 zur Umsetzung des § 72a SGB VIII und das Schreiben zur Umsetzung des § 72a und § 8a SGB VIII vom 7.06.2006 wird hierzu hingewiesen.

Werden dem Träger im Rahmen seiner Leistungen gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls bekannt, so hat der Träger unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos vorzunehmen. Führt diese Einschätzung zu einem Handlungsbedarf, so ist bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn der Träger diese für erforderlich hält. Falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden oder dem Träger nicht bekannt ist, ob Hilfen angenommen worden sind, so ist das Jugendamt hierüber zu informieren. Letztere Verpflichtung besteht sofort, wenn ein unverzügliches Handeln wegen Anzeigen von Misshandlung oder Vernachlässigung erforderlich wird, die auf eine konkrete Kindeswohlgefährdung hinweisen.

§ 10 Laufzeit, ordentliche Kündigung
(1) Dieser Vertrag beginnt – soweit die Zustimmung der Mitwirkenden vorliegt – 
am 01.01.2011 und gilt zunächst bis zum 31.12.2011. Beide Vertragspartner streben eine Verlängerung des Vertrages über diesen Zeitpunkt hinaus an, wenn sich die finanziellen Grundlagen dafür ergeben und wenn in einem Auswertungsgespräch zwischen Schule und Träger unter Zustimmung des Jugendamtes und ggf. der anderen Mitwirkenden die Fortführung der Zusammenarbeit beschlossen wird. Die Laufzeiten des Vertrages werden den entsprechenden Bewilligungszeiträumen angepasst.
(2) Jede Vertragspartei kann diesen Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten kündigen.
§ 11 Salvatorische Klausel und Schlichtung
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtlich unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. Die unwirksame Bestimmung wird in diesem Fall umgehend durch eine wirksame Regelung ersetzt, die dem Inhalt und der Intension des Vertrages am nächsten kommt. Gleiches gilt bei Änderungen von Rechtsvorschriften, die nach Abschluss des Vertrages mit derselben Folge in Kraft treten.
(2) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages verpflichten sich beide Vertragspartner, innerhalb eines Monats Verhandlungen mit dem Ziel aufzunehmen, eine ein​vernehmliche Lösung herbeizuführen.

Berlin, den 

_____________________________
_____________________________

Unterschrift für die Schule
Unterschrift für den freien Träger

Zustimmung

______________________________
_____________________________
Unterschrift Schulverwaltung
Unterschrift Jugendverwaltung
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